
                 Campingplatzordnung 
 

1. Von 22:00 – 8:00 Uhr ist der Platz geschlossen. Während dieser Zeit dürfen keinerlei 

Fahrzeuge den Platz befahren und auf laute Unterhaltung ist zu verzichten. 

Auch während der übrigen Zeit ist ruhestörender Lärm zu unterlassen. Rücksichtnahme 

ist oberstes Gebot. 

2. Die Mittagsruhe von 13:00 – 15:00 Uhr ist einzuhalten. 

In dieser Zeit Ankommende sollten den Platz ohne unnötige Lärmbelästigung belegen. 

3.  Es gelten die Regeln der Straßenverkehrsordnung, jedoch haben Fußgänger Vorrang. 
Die Geschwindigkeit für Fahrzeuge (auch Fahrräder) ist auf 10 km/h begrenzt. 
Autos müssen auf dem eigenen Stellplatz geparkt werden, und nur ein Auto ist zulässig. 
Fahrzeuge dürfen nur für die direkte An- und Abfahrt benutzt werden. Unnützes Hin- und 
Herfahren, auch zu den Toiletten ist nicht gestattet. 
Autowaschen ist nicht gestattet. 

4. Die Stellplätze und angrenzenden Wege sind in Ordnung zu halten. 

5. Alle Anlagen sind schonend zu behandeln. Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in 

Begleitung Erwachsener die Toiletten und Waschräume benutzen. Rauchen ist in den 

Sanitärräumen verboten. 

6. Hunde sind auf direktem Wege außerhalb des Campingplatzes auszuführen. Sie sind 

immer an der Leine zu halten und dürfen auf keinen Fall stören oder den Platz 

beschmutzen. Im Freibadbereich herrscht striktes Hundeverbot. 

7. Auf dem Campingplatz herrscht Ballspielverbot. Eine Ausnahme bildet der platzeigene 

Spielplatz. 

8. Die Mülltrennung ist unbedingt einzuhalten. 

Papier, Pappe, Plastik, Kunststoffverpackungen, Metall und alle Verpackungen die mit 

einem grünen Punkt versehen sind, kommen in die grüne Tonne (Kartons bitte 

zerkleinern). 

Restmüll, wie Küchenabfälle, Pampers, Tempos, Grillasche etc. kommen in die graue 

Tonne. 

Altglas kommt in den blauen Glascontainer. Einwurfzeiten sind von 8:00 bis 13:00 und 

von 15:00 bis 20:00 Uhr (Lärmschutz). 

Die Mülltonnen sind nur für den hier auf dem Campingplatz anfallenden Haushaltsmüll 

vorgesehen. Sperrmüll, wie alte Vorzelte, Zeltplanen, Bodenbeläge, Möbel, Teppiche, 

Sitzkissen, Gartengeräte, etc. müssen durch Ihre häusliche Sperrmüllabfuhr entsorgt 

werden. 

9. Offene Feuer sind wegen des eventuellen Funkenflugs strengstens verboten. 

10. Schmutzwasser und Toiletteneimer dürfen nur in die hierfür vorgesehenen Ausgüsse 

entleert werden. 

11. Der Verkauf und Handel mit Waren aller Art auf dem Campingplatz ist nicht gestattet. 

12. Der Betreiber des Campingplatzes ist in Ausübung des Hausrechts berechtigt die 

Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen. 


